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 1  Kundeninformation nach VVG  

Die nachstehende Kundeninformation gibt in übersichtlicher und 
knapper Form einen Überblick über die Identität des Versiche-
rers und den wesentlichen Inhalt des Versicherungsvertrages 
(Art. 3 des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag, VVG). 
Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien ergeben sich aus 
dem Antrag / der Offerte bzw. der Police, den Vertragsbedingun-
gen sowie aus den anwendbaren Gesetzen, insbesondere aus 
dem VVG.
Nach Annahme des Antrages / der Offerte wird dem Versiche-
rungsnehmer eine Police zugestellt. Diese entspricht inhaltlich 
dem Antrag / der Offerte.

Wer ist der Versicherer?

Der Versicherer ist die Orion Rechtsschutz-Versicherung AG, 
nachstehend Orion genannt, mit statutarischem Sitz in 4051 
 Basel. Orion ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem 
Recht.

Welche Risiken sind versichert und wie ist der Umfang des 
Versicherungsschutzes?

Die versicherten Risiken sowie der Umfang des Versicherungs-
schutzes ergeben sich aus dem Antrag / der Offerte bzw. der Po-
lice und aus den Vertragsbedingungen.

Wie hoch ist die Prämie?

Die Höhe der Prämie hängt von den jeweiligen versicherten Ri-
siken und der gewünschten Deckung ab. Bei Ratenzahlung kann 
eine Gebühr für Ratenzahlung hinzukommen. Alle Angaben zur 
Prämie und allfälligen Gebühren sind im Antrag / in der Offerte 
bzw. in der Police enthalten.

Wann besteht ein Anspruch auf Prämienrückerstattung?

Wurde die Prämie für eine bestimmte Versicherungsdauer vor-
ausbezahlt und wird der Vertrag vor Ablauf dieser Dauer aufge-
hoben, erstattet Orion die auf die nicht abgelaufene Versiche-
rungsperiode entfallende Prämie zurück.
Die Prämie bleibt Orion ganz geschuldet, wenn eine Versiche-
rungsleistung erbracht wurde und der Versicherungsnehmer den 
Vertrag während des auf den Vertragsabschluss folgenden Jah-
res kündigt.

Welche weiteren Pflichten hat der Versicherungsnehmer?

• Gefahrsveränderungen:
Ändert sich im Laufe der Versicherung eine erhebliche Tatsa-
che und wird dadurch eine wesentliche Gefahrserhöhung 
herbeigeführt, muss dies Orion unverzüglich schriftlich mit-
geteilt werden.

• Sachverhaltsermittlung:
Bei Abklärungen zum Versicherungsvertrag – wie z.B. betref-
fend Anzeigepflichtverletzungen, Gefahrserhöhungen, Leis-
tungsprüfungen etc. – hat der Versicherungsnehmer mit- 
zuwirken und Orion alle sachdienlichen Auskünfte und 
Unterlagen zu geben, diese bei Dritten zuhanden von Orion 
einzuholen und Dritte schriftlich zu ermächtigen, Orion die 
entsprechenden Informationen, Unterlagen etc. herauszuge-
ben. Orion ist zudem berechtigt, eigene Abklärungen vorzu-
nehmen.

• Versicherungsfall:
Das versicherte Ereignis ist Orion unverzüglich zu melden.

Diese Auflistung enthält nur die gebräuchlichsten Pflichten. Wei-
tere Pflichten ergeben sich aus den Vertragsbedingungen sowie 
aus dem VVG.

Wann beginnt die Versicherung?

Die Versicherung beginnt an dem Tag, der in der Police aufge-
führt ist. In den Vertragsbedingungen ist geregelt, in welchen 
Fällen eine Wartefrist von drei Monaten zur Anwendung gelangt.

Wann endet der Vertrag?

Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag durch Kündigung 
beenden:
•  spätestens 3 Monate vor Ablauf des Vertrages bzw. sofern 

vereinbart 3 Monate vor Ablauf des Versicherungsjahres. Die 
Kündigung ist rechtzeitig erfolgt, wenn sie spätestens am 
letzten Tag vor Beginn der dreimonatigen Frist bei Orion ein-
trifft. Wird der Vertrag nicht gekündigt, verlängert er sich je-
weils stillschweigend um ein Jahr;

•  in jedem Versicherungsfall, für den eine Leistung zu erbrin-
gen ist, spätestens 14 Tage seit Kenntnis von dessen Erledi-
gung durch Orion;

•  wenn Orion die Prämien erhöht. Die Kündigung muss dies-
falls am letzten Tag des Versicherungsjahres bei Orion eintref-
fen;

•  wenn Orion die gesetzliche Informationspflicht gemäss Art. 3 
VVG verletzt haben sollte. Das Kündigungsrecht erlischt 4 
Wochen nachdem der Versicherungsnehmer von dieser Ver-
letzung Kenntnis erhalten hat, auf jeden Fall aber nach Ab-
lauf eines Jahres seit einer solchen Pflichtverletzung.

Orion kann den Vertrag durch Kündigung beenden:
•  spätestens 3 Monate vor Ablauf des Vertrages bzw. sofern 

vereinbart 3 Monate vor Ablauf des Versicherungsjahres. Die 
Kündigung ist rechtzeitig erfolgt, wenn sie spätestens am 
letzten Tag vor Beginn der dreimonatigen Frist beim Versiche-
rungsnehmer eintrifft. Wird der Vertrag nicht gekündigt, ver-
längert er sich jeweils stillschweigend um ein Jahr.

•  in jedem Versicherungsfall, für den eine Leistung zu erbrin-
gen ist, sofern die Kündigung spätestens mit der Erledigung 
des Falles erfolgt;

•  wenn erhebliche Gefahrstatsachen verschwiegen oder un-
richtig mitgeteilt wurden (Verletzung der Anzeigepflicht).

Orion kann den Vertrag durch Rücktritt beenden:
•  wenn der Versicherungsnehmer mit der Bezahlung der Prä-

mie in Verzug ist, gemahnt wurde und Orion darauf verzich-
tet, die Prämie einzufordern;

•  im Falle eines Versicherungsbetruges.

Diese Auflistungen enthalten nur die gebräuchlichsten Beendi-
gungsmöglichkeiten. Weitere Beendigungsmöglichkeiten erge-
ben sich aus den Vertragsbedingungen sowie aus dem VVG.

Wie behandelt Orion Daten?

Orion bearbeitet Daten, die sich aus den Vertragsunterlagen oder 
der Vertragsabwicklung ergeben und verwendet diese insbeson-
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dere für die Bestimmung der Prämie, für die Risikoabklärung, für 
die Bearbeitung von Versicherungsfällen, für statistische Auswer-
tungen sowie für Marketingzwecke. Die Daten werden physisch 
oder elektronisch aufbewahrt. Orion kann im erforderlichen Um-
fang Daten an die an der Vertragsabwicklung beteiligten Dritten 
im In- und Ausland, insbesondere an Mit- und Rückversicherer, 
zur Bearbeitung weiterleiten. 

Ferner kann Orion bei Amtsstellen und weiteren Dritten sach-
dienliche Auskünfte, insbesondere über den Schadenverlauf, ein-
holen. Dies gilt unabhängig vom Zustandekommen des Vertra-
ges. Der Versicherungsnehmer hat das Recht, bei Orion über die 
Bearbeitung der ihn betreffenden Daten die gesetzlich vorgese-
henen Auskünfte zu verlangen.

 2  Allgemeine Versicherungsbedingungen

 A Örtlicher Geltungsbereich und Begriffsdefinitionen

 A1  Wo gilt die Versicherung

1  Der jeweils massgebende örtliche Geltungsbereich ist in der entsprechenden Spalte der Tabelle «Welche Rechtsgebiete sind versichert» 
(Art. B2 bzw. C3) aufgeführt

2  Versicherte Inkassomassnahmen werden nur innerhalb des für das Rechtsgebiet massgebenden örtlichen Geltungsbereiches durchge-
führt.

 A2  Begriffsdefinitionen

Örtlicher  
Geltungsbereich

Versichert sind, unabhängig vom Ort des Ereignisses, Rechtsfälle mit Gerichtsstand innerhalb des aufgeführ-
ten geografischen Gebietes, sofern entsprechendes Landesrecht anwendbar ist und im Zeitpunkt der Anmel-
dung des Rechtsfalles der Gerichtsstand für die Vollstreckung ebenfalls innerhalb des versicherten Gebietes 
liegt.

Schweiz Schweizweite Deckung. Das Fürstentum Liechtenstein ist der Schweiz gleichgestellt.

EU / EFTA Alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der EFTA.

Europa Alle Staaten Europas, die auf der «Grünen Karte» (Internationale Versicherungskarte für Motorfahrzeuge)  
aufgeführt sind (einschliesslich des ganzen Gebietes der ehemaligen Sozialistischen Föderativen Republik  
Jugoslawien), sowie die Mittelmeer-Randstaaten und die Mittelmeer-Inselstaaten.

Welt Weltweite Deckung mit Ausnahme von USA und Kanada.

(Welt) Durch besondere Vereinbarung kann der Versicherungsschutz für die entsprechend gekennzeichneten Rechts-
gebiete auf die ganze Welt (mit Ausnahme von USA und Kanada) ausgedehnt werden.

(Ausserhalb…
… CHF .....)

Bei Gerichtsstand ausserhalb von EU / EFTA oder Europa massgebende Versicherungssumme. Umfasst ein 
Rechtsfall mehrere Rechtsgebiete mit unterschiedlichen Versicherungssummen, gilt für den ganzen Rechtsfall 
die niedrigste Versicherungssumme.

 

 B Betriebs-Rechtsschutz

 B1 Wer ist versichert

Versichert ist der in der Police bezeichnete Betrieb, seine Filialen und seine in der Police aufgeführten Tochtergesellschaften sowie die 
 folgenden Personen je im Zusammenhang aus ihren Verrichtungen für den versicherten Betrieb im üblichen Rahmen des in der Police 
 bezeichneten Tätigkeitsbereiches:
a der Versicherungsnehmer (natürliche oder juristische Person);
b bei Personengesellschaften die im versicherten Betrieb mitarbeitenden Gesellschafter;
c alle Personen, die zum versicherten Betrieb in einem arbeitsvertraglichen Verhältnis stehen sowie Verwaltungsratsmitglieder;
d alle Personen, die zum versicherten Betrieb in einem Personalverleih-Verhältnis stehen;
e die im versicherten Betrieb mitarbeitenden Familienangehörigen und Lebenspartner des Versicherungsnehmers.

Ausgabe 01/2013
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7  Fälle aus dem Inkasso von Forderungen gegenüber über-
schuldeten Schuldnern oder von verjährten Forderungen;

8  Fälle aus dem Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (versi-
chert bleiben Inkassomassnahmen aus versicherten Fällen 
gemäss Art. D1 Abs.1 lit. f);

9   Fälle gegen Orion, deren Organe, deren Mitarbeiter sowie 
 gegen von Orion oder dem Versicherten eingesetzte Anwälte, 
Notare, Rechtsvertreter und Experten;

 Ausschlüsse im Betriebs-Rechtsschutz:

10  Fälle in Zusammenhang mit Schwarzarbeit (z.B. fehlender 
 Sozialversicherungsschutz, Arbeitsbewilligung);

11  mit Ausnahme der Spezialdeckung Premium (Art. B2 Ab 14): 
Fälle im Zusammenhang mit einem Liegenschaftskauf und 
-verkauf oder mit baubewilligungspflichtigen Neu- oder Um-
bauten (auch wenn nur ein Teil dieser Arbeiten bewilligungs-
pflichtig ist) sowie im Zusammenhang mit Vorbereitungs-
handlungen dazu;

12  Fälle aus dem Bereich des Abgaberechts, des öffentlichen 
 Planungs- sowie des Enteignungsrechts (Ausnahme: Ent-
eignungsverfahren sind im Rahmen der Spezialdeckung 
 Premium gemäss Art. B2 Abs. 14 h gedeckt);

13  mit Ausnahme des Mobilitäts-Rechtsschutzes (Art. B2 Abs. 
11), von E-Bikes, Motorfahrrädern und nicht immatrikulati-
onspflichtigen Motorfahrzeugen: Fälle als Eigentümer, Besit-
zer, Halter, Lenker, Entlehner, Mieter, Leasingnehmer, Käufer 
oder Verkäufer von Motorfahrzeugen sowie von immatriku-
lationspflichtigen Luft- und Wasserfahrzeugen;

14  Fälle aus dem Gesellschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht 
(inkl. einfache Gesellschaft sowie Verantwortlichkeitsansprü-
che gegen Gesellschaftsorgane);

15  Fälle als gewerbsmässiger Personalverleiher;

Zusätzliche Ausschlüsse im Verkehrs-Rechtsschutz:

16  Fälle, bei denen der Lenker ein im öffentlichen Verkehr nicht 
zugelassenes Fahrzeug verwendet, zum Führen des Fahrzeu-
ges nicht berechtigt ist, keinen gültigen Führerausweis hat 
oder ein Fahrzeug lenkt, welches nicht mit gültigen Kontroll-
schildern versehen ist;

17  Fälle im Zusammenhang mit der aktiven Teilnahme an 
 motorsportlichen Wettkämpfen und Rennen, einschliesslich 
Training;

18  Fälle wegen der Anschuldigung der Überschreitung der zu-
lässigen Höchstgeschwindigkeit innerorts ab 30 km/h, aus-
serorts und auf Autostrassen ab 40 km/h sowie auf Autobah-
nen ab 50 km/h;

19  Fälle im Zusammenhang mit folgenden Ereignissen im Wie-
derholungsfall: Der Anschuldigung des Fahrens im Zustand der 
Fahrunfähigkeit wegen der Einwirkung von Alkohol, Medika-
menten oder Drogen sowie der Vereitelung der Blutprobe;

20  Fälle als Eigentümer, Halter oder Lenker von Luftfahrzeugen.

 D4  Verzicht auf Leistungskürzung

Orion verzichtet ausdrücklich auf das ihr gesetzlich zustehende 
Recht auf Leistungskürzung bei grobfahrlässiger Herbeiführung 
des Versicherungsfalles, ausser bei rechtskräftiger Verurteilung 
wegen Fahrens im Zustand der Fahrunfähigkeit wegen der Ein-
wirkung von Alkohol, Medikamenten oder Drogen sowie der Ver-
eitelung der Blutprobe.

 D5  Wann gilt die Versicherung

1  Die Versicherung beginnt und endet an den in der Police ge-
nannten Daten. Orion erbringt ihre Leistungen frühestens mit 
vollständiger Bezahlung der ersten Prämie (Einlösungsprä-
mie). Die Versicherung verlängert sich jeweils stillschweigend 
um ein Jahr, wenn nicht ein Vertragspartner spätestens drei 
Monate vorher eine schriftliche Kündigung erhalten hat.

2  Der Versicherungsschutz gilt für Rechtsfälle, die während der 
Dauer des Vertrages, bzw. nach Ablauf der in Art. B2 erwähn-
ten Karenzfrist, eintreten, sofern das Rechtsschutzbedürfnis 
ebenfalls während der Vertragsdauer eingetreten ist. Bei ei-
ner Vorversicherung desselben Risikos und einem zeitlich 
nahtlosen Übergang entfällt diese Wartefrist, nicht jedoch bei 
einer Deckungserweiterung. Keine Deckung besteht, wenn 
ein Fall erst nach Aufhebung der Police oder der entsprechen-
den Zusatzdeckung angemeldet wird.

 D6 Wie wird ein versicherter Rechtsfall abgewickelt

1  Bei Eintritt eines Rechtsfalles, für den ein Versicherter die 
Dienste von Orion in Anspruch nehmen will, ist diese sofort 
schriftlich zu benachrichtigen.

2  Orion bestimmt das zu Gunsten des Versicherten einzuschla-
gende Vorgehen. Sie führt die Verhandlungen über eine güt-
liche Erledigung und schlägt in geeigneten Fällen eine Medi-
ation vor. Sie entscheidet über den Beizug eines Anwaltes 
oder Mediators sowie über die Erstellung von Gutachten. Sie 
kann die Kostengutsprache inhaltlich und betraglich be-
schränken. Der Versicherte verpflichtet sich, keinen Vertreter 
zu beauftragen, ohne vorgängig von Orion eine schriftliche 
Zustimmungserklärung erhalten zu haben. Beauftragt der 
Versicherte vor der Fallanmeldung an Orion einen Anwalt 
bzw. Prozessbeistand oder einen Mediator, so sind dessen vor 
der Fallanmeldung entstandenen Kosten nur bis zu einem Be-
trag von CHF 300 versichert. Soweit nicht anders vereinbart, 
rechnet Orion mit dem Anwalt (auch bei einer gerichtlichen 
Auseinandersetzung) nach Aufwand ab. Vereinbart der Versi-
cherungsnehmer mit dem Anwalt eine Erfolgsprämie, so wird 
diese von Orion nicht übernommen.

3  Orion hat das Recht, anstelle der Kostenübernahme gemäss 
Art. D1 das wirtschaftliche Interesse ganz oder teilweise zu 
ersetzen. Dieses ergibt sich aus dem Streitwert unter ange-
messener Berücksichtigung des Prozess- und Inkassorisikos.

4  Orion gewährt dem Versicherten die freie Anwaltswahl, falls 
im Hinblick auf ein Gerichts- oder Verwaltungsverfahren ein 
Vertreter eingesetzt werden muss sowie bei allfälligen Inter-
essenkollisionen. Orion hat das Recht, einen vom Versicher-
ten vorgeschlagenen Anwalt abzulehnen. Der Versicherte 
kann dann drei Anwälte aus verschiedenen Anwaltskanzleien 
innerhalb des Gerichtsstandes der Klage, vorschlagen, aus 
welchen Orion den zu Beauftragenden auswählt. Dies gilt un-
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abhängig davon, ob  eine Pflicht zur freien Anwaltswahl be-
stand oder Orion aus anderen Gründen einer Anwaltsbeauf-
tragung zustimmte. Die Ablehnung eines Anwaltes muss nicht 
begründet werden. Bei einem späteren Mandatsentzug durch 
den Versicherten, hat dieser die dadurch entstehenden Mehr-
kosten zu übernehmen.

5  Der Versicherte oder sein Rechtsbeistand haben Orion die 
notwendigen Auskünfte und Vollmachten zu erteilen. Sämt-
liche mit dem Fall zusammenhängende Akten wie Bussenver-
fügungen, Vorladungen, Urteile, Korrespondenzen usw. sind 
unverzüglich an Orion weiterzuleiten. Ist ein Anwalt beauf-
tragt, hat der Versicherte diesen zu ermächtigen, Orion über 
die Entwicklung des Falles auf dem Laufenden zu halten und 
ihr insbesondere die zur Beurteilung der Versicherungsde-
ckung oder der Prozessaussichten nötigen Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen.

6  Vergleiche, die Verpflichtungen zu Lasten von Orion beinhal-
ten, dürfen vom Versicherten nur mit deren Zustimmung ab-
geschlossen werden.

7  Jede Prozess- oder Parteientschädigung, die dem Versicher-
ten (gerichtlich oder aussergerichtlich) zugesprochen wird, 
fällt bis zur Höhe der erbrachten Leistungen Orion zu.

 D7 Meinungsverschiedenheiten

1  Bestehen Meinungsverschiedenheiten über das Vorgehen in 
einem gedeckten Rechtsfall oder über die Erfolgsaussichten 
des Rechtsfalles, so begründet Orion unverzüglich schriftlich 
ihre Rechtsauffassung und weist den Versicherten gleichzei-
tig auf sein Recht hin, innerhalb von 20 Tagen ein Schieds-
verfahren einzuleiten. Verlangt er innerhalb dieser Frist kein 
Schiedsverfahren, gilt dies als Verzicht. Ab Empfang dieser 
Mitteilung hat der Versicherte alle erforderlichen Massnah-
men zur Wahrung seiner Interessen selbst zu treffen. Orion 
ist für die Folgen mangelhafter Interessenvertretung, insbe-
sondere verpasster Fristen nicht haftbar. Die Kosten dieses 
Schiedsverfahrens sind von den Parteien hälftig vorzuschie-
ssen und gehen zulasten der unterliegenden Partei. Wird der 
Kostenvorschuss von einer Partei nicht geleistet, anerkennt 
diese damit die Rechtsauffassung der Gegenpartei.

2  Die Parteien bestimmen gemeinsam einen Einzelschiedsrich-
ter. Das Verfahren beschränkt sich auf einen einmaligen 
Schriftenwechsel mit den begründeten Anträgen und der 
 Benennung der angerufenen Beweismittel der Parteien, auf 
dessen Grundlage der Schiedsrichter seinen Entscheid fällt. 
Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Schweizerischen 
 Zivilprozessordnung (ZPO).

3  Leitet der Versicherte bei Ablehnung der Leistungspflicht auf 
eigene Kosten einen Prozess ein und erlangt er ein Urteil, das 
für ihn günstiger ausfällt als die ihm von Orion schriftlich be-
gründete Lösung oder als das Ergebnis des Schiedsverfah-
rens, so übernimmt Orion die dadurch entstandenen Kosten, 
wie wenn sie diesem zugestimmt hätte.

 D8 Widerrufsrecht und dessen Wirkung

1  Der Versicherungsnehmer kann seinen Antrag zum Abschluss, 
zur Änderung oder zur Verlängerung des Vertrags oder des-
sen Annahme schriftlich widerrufen.

2  Das Widerrufsrecht erlischt zwei Wochen nach Abschluss, Ver-
längerung oder Änderung des Vertrags oder einer anderen 
Vereinbarung.

3  Der Widerruf bewirkt, dass der Antrag oder die Annahmeer-
klärung von Anfang an unwirksam ist.

4  Bereits erbrachte Vertragsleistungen sind zurückzuerstatten. 

 D9  Was gilt bezüglich der Prämien

1  Die erste Prämie wird bei der Aushändigung der Police zur 
Zahlung fällig.

2  Die folgenden Prämien werden an dem in der Police aufge-
führten Tag jedes Versicherungsjahres fällig. Für ratenweise 
Prämienzahlung wird pro Rate ein Zuschlag von CHF 20 er-
hoben.

3  Wird die Prämie nicht fristgerecht bezahlt, ist Orion berech-
tigt eine Mahngebühr zu erheben.

4  Die Vertragsparteien verzichten auf eine Einforderung von 
Saldi aus Prämienrechnungen unter CHF 10.

5  Erhöht sich der Prämientarif oder ändern sich die Versiche-
rungsbedingungen während der Vertragsdauer, kann Orion die 
Anpassung des Vertrages vom folgenden Versicherungsjahr an 
verlangen. Zu diesem Zweck hat sie dem Versicherungsneh-
mer die neue Prämie oder die neuen Versicherungsbedingun-
gen spätestens 25 Tage vor Ablauf des Ver sicherungsjahres 
bekannt zu geben. Ist der Versicherungsnehmer mit der Neu-
regelung des Versicherungsvertrages nicht einverstanden, 
kann er den Vertrag auf Ende des Versicherungsjahres kündi-
gen. Erfolgt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres keine 
Kündigung, gilt dies als Zustimmung zur Vertragsänderung.

 D10 Grundlagen der Prämienberechnung

Die Art der Prämienberechnung wird in der Police festgelegt. Bil-
den die Anzahl Mitarbeiter, die Lohnsumme oder der Jahresumsatz 
die Prämienberechnungsgrundlagen, so sind zu verstehen unter

a)  Anzahl beschäftigter Personen: Sämtliche Mitarbeiter inkl. 
Betriebsinhaber, im versicherten Betrieb mitarbeitende Fami-
lienmitglieder, Teilzeitmitarbeiter, Mitarbeiter von Zweig-
niederlassungen sowie alle Personen, die zum versicherten 
Betrieb in einem Personalverleih-Verhältnis stehen.

b)  Lohnsumme: Die gesamte während des deklarierten Ge-
schäftsjahres ausbezahlte AHV-Bruttolohnsumme, zuzüglich 
der Bruttolohnsumme nicht AHV-pflichtiger Personen und zu-
gemieteter Arbeitnehmer.

c)  Jahresumsatz: Der gesamte während des deklarierten Ge-
schäftsjahres erzielte Bruttoerlös für die gewerbsmässig her-
gestellten, bearbeiteten oder gehandelten Waren und/oder 
erbrachten Dienstleistungen.

d)  Honorarsumme: Die gesamte während des deklarierten Ge-
schäftsjahres in Rechnung gestellte Honorarsumme. Zu berück-
sichtigen sind ebenfalls die vom Versicherungsnehmer aufgrund 
der üblichen Honorarsätze des SIA ermittelten Honorare für 
Bauten, für die keine Honorare in Rechnung gestellt werden 
(z.B. als Generalunternehmer oder Bauherr erstellte Bauten).
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Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, Orion die zur Prämien-
berechnung notwendigen Grundlagen – basierend auf dem Ab-
schluss des letzten Geschäftsjahres – bekannt zu geben. Bei 
Neueröffnung des Betriebes sind die budgetierten Zahlen mass-
gebend.

 D11 Deklarationspflicht

1  Basiert die Prämie auf veränderlichen Grundlagen, ist der Ver-
sicherungsnehmer verpflichtet, Orion auf Verlangen hin die 
neuen Grundlagen zu deklarieren. Die daraus resultierende 
Prämienanpassung erfolgt auf Beginn des folgenden Versi-
cherungsjahres.

2  Orion hat das Recht, die deklarierten Angaben des Versiche-
rungsnehmers jederzeit nachzuprüfen. Hat der Versicherungs-
nehmer die Prämienberechnungsgrundlagen nicht oder nicht 
wahrheitsgetreu deklariert, ist Orion ab Eintritt der Nicht-/
Falschdeklaration bzw. nach Ablauf der von Orion mittels ein-
geschriebenem Mahnschreiben gesetzten Frist nicht mehr an 
den Vertrag gebunden.

 D12  Verletzung von Obliegenheiten

Bei schuldhafter Verletzung der Melde- und Mitwirkungspflich-
ten (z.B. bewusst unvollständige oder falsche Orientierung über 
den Sachverhalt) kann Orion ihre Leistungen ablehnen oder kür-
zen. Dies auch, wenn daraus keine Mehrleistungspflicht für Orion 
resultiert.

 D13  Kommunikation

1  Meldungen von Rechtsfällen sind an eines der Rechtszentren 
zu richten, alle übrigen Mitteilungen an den Hauptsitz von 
Orion in Basel.

2  Alle Kommunikationen (inkl. das Schiedsgerichtsverfahren) 
erfolgen in der Sprache des Versicherungsvertrags.

 D14 Wechsel des Betriebsstandortes 

Falls der Versicherungsnehmer seinen Geschäftssitz ins Ausland 
verlegt, erlischt die Versicherung am Ende des Versicherungsjah-
res, auf Antrag des Versicherungsnehmers sofort. Wechsel des 
Geschäftssitzes sind Orion innert 30 Tagen zu melden. Orion ist 
berechtigt, die Prämie den neuen Verhältnissen anzupassen. 

 D15 Provisorische Deckung für neue Firmen und Standorte 

1  In der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein neu gegrün-
dete oder übernommene Firmen und Standorte im selben Tä-
tigkeitsbereich wie der versicherte Betrieb, an deren stimm-
berechtigtem Gesellschaftskapital der Versicherungsnehmer 
direkt oder indirekt zu mindestens 50% beteiligt ist, gelten 
im Rahmen dieses Vertrages als mitversichert.

2  Der Versicherungsnehmer verpflichtet sich, innerhalb von 6 
Monaten nach Betriebsgründung bzw. Übernahme Orion die 
neuen Standorte zu melden. Unterbleibt diese Meldung, so 
entfällt diese Deckung.

3  Die Prämie für den Einschluss ist mit Wirkung ab Datum der 
Gründung bzw. Übernahme geschuldet. 

 D16 Maklerentschädigung

Wenn ein Dritter, z.B. ein Makler, die Interessen des Versiche-
rungsnehmers bei Abschluss oder Betreuung dieses Versiche-
rungsvertrages wahrnimmt, ist es möglich, dass Orion gestützt 
auf eine Vereinbarung diesem Dritten für seine Tätigkeit ein Ent-
gelt bezahlt. Wünscht der Versicherungsnehmer nähere Informa-
tionen darüber, so kann er sich an den Dritten wenden.

 D17  Wo ist der Gerichtsstand

Für Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag anerkennt Orion 
als Gerichtsstand den schweizerischen Wohnsitz des Versicher-
ten. Hat er keinen schweizerischen Wohnsitz, gilt Basel als Ge-
richtsstand.

 D18  Welche gesetzlichen Bestimmungen werden angewendet

1  Es gelten die Bestimmungen des Bundesgesetztes über den 
Versicherungsvertrag (VVG) vom 2. April 1908.

2  Für Versicherungen im Fürste ntum Liechtenstein gelten au-
sserdem die Bestimmungen des liechtensteinischen Gesetzes 
vom 16. Mai 2001 (VersVG).
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Adressen für rechtsauskünfte und Fragen im schadenfall

Orion
rechtsschutz-Versicherung AG
Postfach
4002 Basel
tel. 061 285 27 27
Fax 061 285 27 10

Orion
Assurance de Protection Juridique sA
case postale
1002 Lausanne
tél. 021 641 67 67
Fax 021 641 67 64


